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Rückblick 
 
Im Jahr 2002 trat das heute noch aktuelle Baureglement mit Zonenplan in Kraft.  
Damals bereits stand die Schadaugärtnerei unter einem schlechten Stern:  

 
Abbildung 1 Auszug aus der Homepage Link: www.pro-schadaugaertnerei.ch/chronik 

 

 
Abbildung 2 Zusammengezogene Informationen aus dem Link: Zonenplan I, 2002 

So kam es, dass die Schadaugärtnerei ohne Wissen der Bevölkerung von der Zone Wohnen W2 in die  
Zone Wohnen W3 gehoben wurde. 
  

https://www.pro-schadaugaertnerei.ch/chronik/1974-2005/
http://www.thun.ch/fileadmin/behoerden/Planungsamt/PLA/2_Rechtliche_Grundlagen/2.1_Baureglement_Zonenplan/zonenplan2002_1.pdf
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Heute 
 
Nun schreiben wir das Jahr 2020 und haben nicht mehr das Recht über Baureglement und Zonenplan 
abzustimmen. Die Genehmigung des Baureglements und Zonenplans ist nun Sache des Gemeinderates. 
Aber wir haben die Chance, im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens genau hinzuschauen.  
 
 

Das Areal der Schadaugärtnerei wird im neuen Baureglement und Zonenplan in die  
Zone Wohnen W4 gehoben mit optionaler Erweiterung auf die nächsthöhere Zone! 
 
 
Der neue Zonenplan sieht folgendermassen aus.  
 

 
Abbildung 3 Zusammengezogene Informationen aus dem Link: Zonenplan I Bauzonenplan 2020 (Mitwirkung) 

 
 

 

Abbildung 4 Ausschnitt aus Link: Baureglement Anhang Mitwirkung 2020, Seite 90 

  

http://www.thun.ch/fileadmin/behoerden/Planungsamt/PLA/3_Aktuell/Amtliche_Publikationen/OPR_Pl%C3%A4ne_ZP_I__Bauzonenplan.pdf
http://www.thun.ch/fileadmin/behoerden/Planungsamt/PLA/3_Aktuell/Amtliche_Publikationen/OPR_02_BR_Anhaenge.pdf
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Änderungen gegenüber dem Zonenplan und Baureglement 2002 

• Neu ist die Zone mit Planungspflicht ZPP J Schadau nicht mehr als Zone für die öffentliche Nutzung ZöN 
deklariert. Wohl aber wird in den folgenden Abschnitten noch von öffentlicher Nutzung gesprochen.  

• Neu gilt für die Schadaugärtnerei statt der Zone Wohnen W3 die Fassadenhöhe der Zone Wohnen W4 mit 
optionaler Erweiterung auf die nächsthöhere Zone. 

Link: Synoptische Darstellung des Baureglements, Seite 102 

 

 

 

Link: Synoptische Darstellung des Baureglements, Seite 159 

 

 

neu alt 

neu alt 

http://www.thun.ch/fileadmin/behoerden/Planungsamt/PLA/3_Aktuell/Amtliche_Publikationen/OPR_04_Synoptische_Darstellung.pdf
http://www.thun.ch/fileadmin/behoerden/Planungsamt/PLA/3_Aktuell/Amtliche_Publikationen/OPR_04_Synoptische_Darstellung.pdf
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Bedeutungen 
 

Begriffe Quelle   
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Zone Wohnen W3 Link: Synoptische 
Darstellung des 
Baureglements, Art. 
24, Seite 24ff und 
Anhang 1 ab Seite48 
 
Fa tr:  Fassadenhöhe 

traufseitig 
Fh gi:  Fassadenhöhe 

giebelseitig 
Fh:  Fassadenhöhe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GA Grenzabstand 
GL maximale 

Gebäudelänge 
GZ minimale 

Grünflächenziffer 

Fh tr:  8 m 
Fh gi:  12 m 
Fh: 10 m 
 

 

 
Abbildung 5 Synoptische 

Darstellung des 
Baureglements, Seite 
52 

Zone Wohnen W4 Fh tr:  11 m 
Fh gi:  15 m 
Fh: 13 m 
 

kann bezüglich der 
zulässigen Fassadenhöhe 
die nächsthöhere Zone 
angewandt werden 

Die nächsthöhere 
«Wohn»-Zone ist nicht 
(präzise) definiert. 
Es ist anzunehmen, dass 
damit eine Wohnzone W5 
gemeint ist, welche es 
jedoch nicht gibt. Die 
Masse einer solchen 
Zone wären gemäss 
Auskunft Planungsamt  
Fhtr  14.0m 
Fhgi  18.0m,  
Fh  16.0m,  
sinngemäss GA 4.0m, GL 
60.0m, GZ 0.35 

Für Wohnen gelten zusätzlich 
die übrigen baupolizeilichen 
Masse der Wohnzone W4. 

GA  4.0m 
GL  60.0m 
GZ  0.35 

In der Schadaugärtnerei ein 
Gebäude von 60m Länge!? 

Aufeinander abgestimmte 
Anordnung und Gestaltung 
öffentlicher und halböffentlicher 
Aussenräume. 

 Die Schadaugärtnerei wurde der Thuner Bevölkerung 
für die öffentliche Nutzung versprochen! Also trifft dieser 
Ausdruck halböffentlich für die Schadau nicht zu. 

Guter Bezug zum Schadaupark 
und gute Integration der 
Baudenkmäler in Sektor E 

 «Gut» ist nicht gut genug!  
Hier sind zwingend die Vorgaben des Inventars der 
schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) 
bezüglich der Schadau/Schadaugärtnerei zu 
berücksichtigen.  
Wir haben gesehen, wie «gut» von den Behörden 
verstanden wird  
(Sie erinnern sich bestimmt an das von der Stadt 
bewilligte Projekt der Espace Real Estate AG) 

Neben- / Kleinbauten Link: Synoptische 
Darstellung des 
Baureglements, Seite 
20 

Der Begriff Kleinbauten wurde im neuen Baureglement 
mit Nebenbauten ersetzt (Siehe Art.18 (neu) vs Art.15 
(alt)) 

 
  

Fh tr 

Fh gi 

Fh 

Fh tr 

Fh gi 

Fh 

Fh tr 

Fh gi 

Fh 

Fh tr 

Fh gi 

Fh 

http://www.thun.ch/fileadmin/behoerden/Planungsamt/PLA/3_Aktuell/Amtliche_Publikationen/OPR_04_Synoptische_Darstellung.pdf
http://www.thun.ch/fileadmin/behoerden/Planungsamt/PLA/3_Aktuell/Amtliche_Publikationen/OPR_04_Synoptische_Darstellung.pdf
http://www.thun.ch/fileadmin/behoerden/Planungsamt/PLA/3_Aktuell/Amtliche_Publikationen/OPR_04_Synoptische_Darstellung.pdf
http://www.thun.ch/fileadmin/behoerden/Planungsamt/PLA/3_Aktuell/Amtliche_Publikationen/OPR_04_Synoptische_Darstellung.pdf
http://www.thun.ch/fileadmin/behoerden/Planungsamt/PLA/3_Aktuell/Amtliche_Publikationen/OPR_04_Synoptische_Darstellung.pdf
http://www.thun.ch/fileadmin/behoerden/Planungsamt/PLA/3_Aktuell/Amtliche_Publikationen/OPR_04_Synoptische_Darstellung.pdf
http://www.thun.ch/fileadmin/behoerden/Planungsamt/PLA/3_Aktuell/Amtliche_Publikationen/OPR_04_Synoptische_Darstellung.pdf
http://www.thun.ch/fileadmin/behoerden/Planungsamt/PLA/3_Aktuell/Amtliche_Publikationen/OPR_04_Synoptische_Darstellung.pdf
http://www.thun.ch/fileadmin/behoerden/Planungsamt/PLA/3_Aktuell/Amtliche_Publikationen/OPR_04_Synoptische_Darstellung.pdf
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STEK 2035 Strategien zur baulichen Entwicklung 
Im STEK 2035 (Stadtentwicklungskonzept, vom Dezember 2018) wurde das Areal der Schadaugärtnerei generell 
mit «Neuorientieren» eingestuft: (trotz mehrmaliger Eingabe, dass das Areal als bewahren einzustufen ist) 
 

   

  
Abbildung 6 Auszug aus Link: Stadtentwicklungskonzept 2035, Seite 39/Seite 81 

neuorientieren In den Gebieten «Neuorientieren» besteht ein besonders hohes Potenzial für die Schaffung von neuen Nutzflächen. 
Diese Gebiete bilden deshalb den aktiven Schwerpunkt der Stadtentwicklung. Die Neuorientierung geschieht durch die 
Bebauung grösserer noch unbebauter Areale, den Ersatz bestehender Überbauungen oder durch die gezielte 
Entwicklung und Verdichtung von unternutzten Arealen. Dadurch entsteht eine beachtliche Anzahl zusätzlicher Flächen 
innerhalb des bestehenden Siedlungskörpers, entsprechend verändert sich der Gebietscharakter. Dieses Vorgehen 
erfolgt mehrheitlich im Rahmen von gebiets- und arealspezifischen Planungen. Unterschiedliche Interessen werden 
dabei sorgfältig aufeinander abgestimmt. 

weiterentwickeln Das Potenzial in den Gebieten «Weiterentwickeln» ergibt sich aus der grossen Anzahl geeigneter Grundstücke. 
Verschiedenartige Besitzverhältnisse und nicht vorhersehbare Veränderungen machen es schwierig, die Entwicklung 
aktiv zu steuern. Das STEK 2035 benennt die Voraussetzungen und zeigt Möglichkeiten, wie sich bestehende 
Stadtstrukturen im Rahmen einer regulären Bautätigkeit weiterentwickeln lassen. 

bewahren Die Gebiete «Bewahren» weisen eine besonders hohe Siedlungsqualität auf, die es zu erhalten gilt. Die bestehenden 
Bauten und Grünstrukturen sind in hohem Masse prägend für Siedlungen und Quartiere. Sie sollen daher in ihrem 
Charakter erhalten werden. Eine tiefgreifende Veränderung der Siedlungsstruktur ist in diesen Gebieten nicht 
zielführend. Geeignete Vorschriften schaffen dennoch Spielraum für punktuelle Entwicklungen. 

 
 
Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz ISOS  
 

                    
Abbildung 7 Auszug aus Link: Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz, mit markierter Gymermatte und 

Schadaugärtnerei 

Es ist nicht zulässig, die Schadaugärtnerei von «Bewahren» in «Neuorientieren» umzustufen! 

STRATEGIEKARTE 
WOHNEN  

STRATEGIEKARTE 
LANDSCHAFT 

Das KKThun, das 
Gymnasium, die 
Gymermatte und die 
Hotelfachschule sind im 
Inventar für 
schützenswerte Ortsbilder 
der Schweiz ISOS in einer 
Zone zusammengefasst. 

Die Schadaugärtnerei 
hingegen ist in die 
Zonen Erhalten der 
Struktur und Erhalten 
des Charakters 
eingestuft. 

http://www.ortsplanungsrevisionthun.ch/wp-content/uploads/2019/01/190108_STEK_2035.pdf
http://www.ortsplanungsrevisionthun.ch/wp-content/uploads/2019/01/190108_STEK_2035.pdf
https://data.geo.admin.ch/ch.bak.bundesinventar-schuetzenswerte-ortsbilder/PDF/ISOS_1216.pdf
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Von der Ortsplanungsrevision OPR ausgenommene Gebiete 
 

                   
Abbildung 8 Anhang 8 Link: Synoptische Darstellung des Baureglements, Seite 167 

Warum wurde die Schadaugärtnerei nicht von der OPR ausgenommen?  
 

  

http://www.thun.ch/fileadmin/behoerden/Planungsamt/PLA/3_Aktuell/Amtliche_Publikationen/OPR_04_Synoptische_Darstellung.pdf
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Fehler in den Unterlagen 
Auf der Homepage der Stadt Thun findet sich im Baureglement-Anhänge Mitwirkung 2020 folgender Unterschied 
zum Baureglement Synoptische Darstellung Mitwirkung 2020: 
 

Link: Baureglement Anhang Mitwirkung 2020, Seite 90 Link: Synoptische Darstellung des Baureglements, Seite 
102 

 
 

 
Gemäss Auskunft des Planungsamtes Thun:  

• gilt die Formulierung im Baureglement Anhang Mitwirkung 2020 auf Seite 90, also: 
Sektor e: Öffentliche Nutzung, Kultur und Wohnen 

 

• Bedeutung «Untergeordnetes Wohnen» 
«untergeordnetes Wohnen» bezieht sich auf die Nutzungsart: Es bedeutet, dass «Wohnen» als Nutzung 
auf dieser Fläche möglich ist, aber nicht die Hauptnutzung darstellt. (z.B. «Arbeiten» oder «öffentliche 
Nutzung») darstellt. Damit «Wohnen» untergeordnet ist, müsste es anteilsmässig kleiner als die 
Hauptnutzung der Fläche sein. Bei einer weiteren Nutzung also sicher unter 50% liegen. Die rechtliche 
Auslegung ist offen, man geht aber davon aus, dass ein Anteil von 40% nicht überschritten werden sollte.  

 
 

http://www.thun.ch/fileadmin/behoerden/Planungsamt/PLA/3_Aktuell/Amtliche_Publikationen/OPR_02_BR_Anhaenge.pdf
http://www.thun.ch/fileadmin/behoerden/Planungsamt/PLA/3_Aktuell/Amtliche_Publikationen/OPR_04_Synoptische_Darstellung.pdf
http://www.thun.ch/fileadmin/behoerden/Planungsamt/PLA/3_Aktuell/Amtliche_Publikationen/OPR_02_BR_Anhaenge.pdf

